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2546
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes, womit das Grundverkehrs-
gesetz neuerlich in Kraft gesetzt wurde. Grundverkehrsgesetz
und Freiheit des Liegenschaftserwerbes. Zur Erlassung oder
Wiederinkraftsetzung des Grundverkehrsgesetzes war nicht der
Bundesgesetzgeber, sondern nur der Landesgesetzgeber zuständig ..,

E~k. v. 24. Juni 1953, G 4/53 und 6/53.
Das Bundesgesetz vom 18. Juni 1946,BGBLNr. 123,mit dem das Grund-

verkehrsgesetz, BGBL Nr. 251/1937,neuerlich in Kraft gesetzt wurde, wird
zur .~änze als verfassungswidrig aufgehoben.

Altere gesetzliche Bestimmungen treten an Stelle des aufgehobenen
Gesetzes nicht wieder in Kraft.

Die Aufhebung tritt am 20. Juni 1954 in Wirksamkeit.

Tatbestand:
Der Verfassungsgerichtshofhat aus Anlaß der Beschwerde des

Paul E. und der Ehegatten Albert und HeleneN. gegenden Bescheid
der Grundverkehrslandeskommission für das Burgenland vom
6. Oktober 1952, mit Beschluß vom 18. März 1953 das Verfahren
in der Hauptsache unterbrochen und gemäß Art. 140 B.-VG. von
Amts wegen die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des mit dem
Bundesgesetzvom 18. Juni 1946, BGBLNr. 123, neuerlich in Geltung
gesetzten Grundverkehrsgesetzes, BGBL ~r. 251/1937, eingeleitet,
weil sich im Zuge der Beratung über die Beschwerde Bedenken
gegen die Verfassungsmäßigkeit des genannten Gesetzes ergeben
haben.

Entscheidungsgründe :
Das Prüfungsverfahren im Sinne des Art. 140 B.-VG. wurde aus

zwei Gründen eingeleitet, nämlich weil Bedenken gegen die Kompetenz
der Bundesgesetzgebung zur Regelung der den Gegenstand des Grund-
verkehrsgesetzes bildenden Materie entstanden waren und weil auch
die Frage neuerlich geprüft werden sollte, ob das Grundverkehrsgesetz
seinem Inhalt nach mit dem im Art. 6 StGG. verankerten Grundsatz
der Freiheit des Liegenschaftserwerbes im Einklang steht.

W"as zunächst die zweite Frage betrifft, findet der Verfassungs-
gerichtshof keinen Anlaß, von der Rechtsansicht abzugehen, die er
bereits in seinem Erk. Slg. Nr. 1068 und den darin bezogenen älteren
Erkenntnissen, aber auch in neuerer Zeit (Slg. Nr. 1682 und Erk. v.
11. Oktober 1952, B 144/52) ausgesprochen hat. Es ist gewiß richtig,
daß die Bedeutung von gesetzlichen Bestimmungen, auch wenn ihr
Wortlaut unverändert bleibt, im Rechtsleben mitunter eine 'Wandlung
erfährt und daher der geschichtliche Ursprung der Bestimmungen
im allgemeinen keine verläßliche Handhabe für die Erforschung
ihres gegenwärtigen Sinnes bieten wird. Die historische Auslegung
einer gesetzlichen Bestimmung wird aber jedenfalls dann dauernde
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Geltung beanspruchen dürfen, wenn sie im Wortlaut des Gesetzes selbst
zum Ausdruck kommt. Und das trifft hinsichtlich des Art. 6 StGG.
zu. Denn, wenn es dort heißt :"j eder Staatsbürger kann Liegen-
schaften jeder Art erwerben ... ", so ist damit ganz unverkennbar
die frühere ständische Gliederung der Bevölkerung in Guts- und
Grundherren, Bürger und Gutsuntertanen einerseits und die von ihr
abgeleitete Scheidung von Dominikalgütern, Urbarial- und Rustikal-
gütern anderseits abgelehnt. Der zweimalige Gebrauch des Wortes
"jeder" im Art. 6 StGG. läßt eine andere Auslegung kaum zu. Jeder
Staatsbürger soll im Gegensatz zu der früheren Ordnung nicht nur
Liegenschaften der seinem Stande entsprechenden Kategorie, sondern
jede Art von Liegenschaften erwerben können. Darin liegt aber
zugleich die Begrenzung der durch Art. 6 gewährleisteten Freiheit.
Wäre die Bestimmung so gemeint, daß selbst durch Gesetz dem
Liegenschaftsverkehr überhaupt keine Schranken gesetzt werden
können, so wären die Worte "jeder Art" gänzlich überflüssig. Ohne
sichtbaren Grund kann aber dem Gesetzgeber nicht zugemutet werden,
daß er überflüssige Worte gebraucht.

Daran ändert es nichts, daß Art. 6 StGG. auch das Recht gewähr-
leistet, über die Liegenschaften frei zu verfügen. Denn dieser Beisatz
bringt nur zum Ausdruck, daß mit der Freiheit des Liegenschafts-
erwerbes, also mit der Beseitigung der dem Eigentumsrecht selbst
gesetzten Schranken, auch die freie Ausübung des Eigentumsrechtes
im Sinne der §§ 362 ff. ABGB. gewährleistet wird.

Tritt somit die geschichtlich feststellbare Absicht des Gesetzgebers
auch im Wortlaut des Gesetzes deutlich in Erscheinung, so kann
der Ablauf der Zeit seit der Erlassung des Gesetzes keinen entschei-
denden Wandel in seiner Auslegung herbeiführen. Die Auslegung,
die der Verfassungsgerichtshof in den schon erwähnten Erkenntnissen
dem Art. 6 StGG. gegeben hat, hat vielmehr auch heute noch ihre'
Berechtigung. Danach sind aber Beschränkungen des Liegenschafts-
verkehrs, die nicht in der Sonderung der Stände und der ihr ent-
sprechenden Unterscheidung von Liegenschaftskategorien ihren Grund
haben, keine Verletzung des in diesemGesetze aufgestellten Grundsatzes
und daher nicht verfassungswidrig.

Hingegen ist der Verfassungsgerichtshof bei Prüfung der vom
Standpunkt der Gesetzgebungskompetenz erhobenen Bedenken nach
eingehender Prüfung der Rechtslage zu der Überzeugung gelangt,
daß zur Erlassung oder zur Wiederinkraftsetzung des Grundverkehrs-
gesetzes nicht der Bundesgesetzgeber, sondern nur die Landesgesetz-
gebung zuständig ist. Dies aus folgenden Gründen:

Die Materie, die im Grundverkehrsgesetz ihre Regelung findet,
kann nicht als eine Angelegenheit des Zivilrechtswesens angesehen
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werden. Die Vollziehung des Gesetzes obliegt zwar zum Teil auch den
Gerichten, allein gerade in jenem Punkte, auf dem das Schwergewicht
der gesetzlichen Maßnahmen liegt, nämlich in der Zulassung oder
Nichtzulassung einer Eigentumsübertragung, sind zur Vollziehung
ausschließlich die Grundverkehrskommissionen, also Verwaltungs-
behörden berufen. Daß die Grundverkehrskommissionen keine
Gerichte, ja auch nicht Kollegialbehörden der im Art. 133 Zl. 4 B.-VG.
angeführten Art sind, hat der Verwaltungsgerichtshof unter Abgehen
von seiner früheren Rechtsprechung in dem Erk. v. 23. November 1950,
Zl. 1520/49, mit ausführlicher Begründung dargelegt. Der Verfassungs-
gerichtshof pflichtet dieser Rechtsansicht vollinhaltlich bei. Bei dieser
Rechtslage muß geschlossen werden, daß der Gesetzgeber die im Grund-
verkehrsgesetz vorbehaltene Genehmigung oder Verweigerung von
Eigentumsü bertragungen an Liegenschaften als eineVerwaltungsangele-
genheit, und nicht als eine Angelegenheit des Zivilrechtswesens ansieht.

Auch der Versuch, die Materie des Grundverkehrsgesetzes dem
Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Zl. 15 B.-VG. zu unterstellen,
ist vergeblich. Nach ihrem unzweideutigen Wortlaut hat diese Ver-
fassungsbestimmung solche Maßnahmen im Auge, die "zur Sicherung
der einheitlichen Führung der Wirtschaft" notwendig sind, also
Maßnahmen, die der zentralen Lenkung der Wirtschaft dienen.
Darum handelt es sich aber bei der Regelung des Grundverkehrs-
gesetzes nicht, die Grundverkehrskommission hat vielmehr ihre Ent-
scheidung ausschließlich auf die besondere Lage des Einzelfalles
abzustellen, ohne dabei auf eine darüber hinausreichende Planung
Bedacht nehmen zu müssen. Übrigens ist im Bericht des land-
wirtschaftlichen Ausschusses der konstituierenden Nationalversamm-
lung (Nr. 473 der Beilagen) ausdrücklich festgehalten, daß die schon
vor dem Kriege 1914 bis 1918 beobachtbare Erscheinung des Bauern-
legens und der Güterschlächterei, also ein Mißstand, der nicht erst
durch den Krieg oder in seinem Gefolge eingetreten ist, den Anlaß
für die Erlassung der kaiserlichen Verordnung vom 9. August 1915,
RGBl. Nr. 234, geboten hat, die dann nach dem Zusammenbruch
der früheren Monarchie durch das Gesetz vom 13. Dezember 1919,
StGBl. Nr. 583, ersetzt wurde. Seither ist der Grundgedanke, der der
kaiserlichen Verordnung vom 9. August 1915 zugrunde lag, dauernder
Bestandteil der Gesetzgebung geworden. Nichts weist darauf hin,
daß das Grundverkehrsgesetz nur für vorübergehende außerordentliche
Verhältnisse Abhilfe schaffen soll. Es ist gewiß zuzugeben, daß die
erwähnten Mißstände durch Kriege eine gewisse Steigerung erfahren,
allein das gilt auch auf anderen Gebieten und läßt die im Grund-
verkehrsgesetz getroffenen Maßnahmen nicht als Maßnahmen im
Sinne des Art. 10 Abs. 1 Zl. 15 B.-VG. erkennen.



Nr. 2546. Erk. v. 24. Juni 1953, G 4/53 und 6/53. 289

Schließlich kann auch der Kompetenztatbestand des Art. 12
Abs. 1 Zl. 5 B.-VG. (Bodenreform) nicht in Frage kommen. Das
B.-VG. umschreibt zwar den Begriff der Bodenreform nicht näher,
doch hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. Slg. Nr. 1390
diesem Begriff jene nicht unter Art. 10 B.-VG. fallenden Aktionen
auf dem Gebiete der Landeskultur unterstellt, die die gegebenen
Bodenbesitz-, Benützungs-, oder Bewirtschaftungsverhältnisse, den
geänderten sozialen und wirtschaftlichen Anschauungen oder Bedürf-
nissen entsprechend, einer planmäßigen Neuordnung oder Regulierung
unterziehen wolle. Dazu gehören beispielsweise die Grundentlastung,
Aufhebung des Lehensbandes, Servitutenregulierung, in neuerer
Zeit Wiederbesiedlung usw., nicht aber bloße Beschränkungen des
vertragsmäßigen Liegenschaftsverkehres, die lediglich unter dem
Gesichtspunkt des Einzelfalles, insbesondere nach der Person des
Erwerbers, beurteilt werden.

Übrigens wäre das Grundverkehrsgesetz, wenn seine Materie
unter den Begriff der Bodenreform fallen würde, deshalb verfassungs-
widrig, weil dann dem Bund nach Art. 12 Abs. 1 Zl. 5 B.-VG. bloß
die Grundsatzgesetzgebung, den Ländern aber die Ausführungsgesetz-
gebung und die Vollziehung zustehen würde und überdies nach Art. 12
Abs. 2 B.-VG. die Agrarbehörden zur Entscheidung berufen wären.

Ihrer wahren Natur nach beinhalten die Normen des Grund-
verkehrsgesetzes eine Beschränkung zwar nicht des Eigentums selbst,
wohl aber seiner Ausübung. Schon § 364 ABGB. läßt die Ausübung
des Eigentums nur insoweit zu, "als dadurch weder in die Rechte
eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den Gesetzen zur Er-
haltung und Beförderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen
Einschränkungen übertreten werden". Mit diesen Gesetzen sind jene
Verwaltungsvorschriften gemeint, die im Interesse der Allgemeinheit
der Ausübung des Eigentums Grenzen setzen. Es kommen hier sowohl
bundesgesetzliche als auch landesgesetzliche Bestimmungen in Frage,
je nach der Art der Materie, um deren Regelung es sich handelt und
die den Eingriff in die Freiheit der Eigentumsausübung notwendiger-
weise mit sich bringt (wie im Bereich der Landesgesetzgebung das
Baurecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Naturschutzrecht usw.). Zur
Regelung einer solchen Materie ist jener Gesetzgeber berufen, der nach
den Kompetenzbestimmungen des B.-VG. in Frage kommt. Da eine
Zuständigkeit des Bundes nach keiner Verfassungsbestimmung
gegeben ist, fällt die Regelung des Grundverkehrsrechtes in die
Zuständigkeit der Länder (Art. 15 B.-VG.)

Daraus ergibt sich, daß das Grundverkehrsgesetz VOn einem
Gesetzgeber wieder in Kraft gesetzt wurde, der dafür nach der Bundes-
verfassung nicht zuständig war. Das Gesetz vom 18. Juni 1946,
10 Verfassungsg.-Erk.
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BGBI. Nr. 123, mußte daher zur Gänze als verfassungswidrig auf-
gehoben werden.

Die Bedeutung der vom Gesetz geregelten Materie rechtfertigt es,
den Termin der Aufhebung bis zu der weitesten nach Art. 140 Abs. 3
B.-VG. zulässigen zeitlichen Grenze hinauszuschieben.

2547
Verletzung des Eigentumsrechtes. Gesetzloser Eingriff infolge
Aufhebung des Gesetzes, womit das Grundverkehrsgesetz neuerlich

in Kraft gesetzt wurde.
Erk. v. 24. Juni 1953, B 234(52.

Durch den Bescheid der Grundverkehrslandeskommission für das Burgen-
land vom 6. Oktober 1952 sind die Beschwerdeführer in ihrem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechte verletzt worden. Der ange-
fochtene Bescheid wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Tatbestand:
Paul E. hat ihm gehörige Liegenschaften an die Eheleute Albert N.

und Helene N. in Zurndorf Nr. 32 mit Kaufvertrag vom 5. Jänner
bzw. 28. Jänner 1951 verkauft.

Die Grundverkehrslandeskommission f~. das Burgenland hat
mit ihrem Beschlusse vom 5. März 1952 die Ubertragung des Eigen-
tums nicht zugelassen, weil es sich um einen weit über das Ausmaß
eines Bauerngutes hinausgehenden Großbesitz handle. Nach den
angestellten Ermittlungen erscheine der Erwerber für den Erwerb
nicht geeignet. Daran ändere es auch nichts, daß die Erwerber
in Zurndorf Ackergrundstücke im Ausmaße von etwa 11 ha besitzen.
Das Rechtsgeschäft widerstreite daher dem allgemeinen Interesse
an dem Bestand eines rationell bewirtschafteten, für die Versorgung
der Bevölkerung mit Bodenerzeugnissen wichtigen Großbesitzes.
Sämtliche Beschwerdeführer haben daraufhin unter Vorbringung
neuer Tatsachen ihren Antrag auf Genehmigung des erwähnten
Kaufvertrages erneuert. Auch dieser Antrag wurde aber mit dem
Beschlusse der Grundverkehrslandeskommission für das Burgenland
vom 6. Oktober 1952 abgewiesen.

Gegen diesen Beschluß, der dem Vertreter der Beschwerde-
führer am 17. Oktober 1952 zugestellt wurde, richtet sich die vom
Verkäufer und den Käufern am 14. November 1952 erhobene, auf
Art. 144 B.-VG. gestützte Beschwerde.

Entscheidungsgründe :
Der angefochtene Bescheid stützt sich auf § 4 des Grundverkehrs-

gesetzes, BGBI. Nr. 251/1937, das mit dem Bundesgesetz vom 18. Juni
1946, BGBI. Nr. 123, wieder in Kraft gesetzt wurde. Da bei der
Beratung über die Beschwerde Bedenken gegen die Verfassungs-
mäßigkeit des Grundverkehrsgesetzes aufgetaucht sind, hat der
Verfassungsgerichtshof zunächst das Verfahren gemäß § 32 seiner


